
KAPITEL 2 
Betriebe, Städte und Gemeinden 

in der
sozialistischen Gesellschaft

Die sozialistischen Betriebe, Städte, Gemeinden und 
Gemeindeverbände sind im Rahmen der zentralen 
staatlichen Planung und Leitung eigenverantwort
liche Gemeinschaften, in denen die Bürger arbeiten 
und ihre gesellschaftlichen Verhältnisse gestalten. 
Sie sichern die Wahrnehmung der Grundrechte der 
Bürger, die wirksame Verbindung der persönlichen 
mit den gesellschaftlichen Interessen sowie ein viel
fältiges gesellschaftlich-politisches und kulturell
geistiges Leben. Sie stehen unter dem Schutz der 
Verfassung. Eingriffe in ihre Rechte können nur 
auf der Grundlage von Gesetzen erfolgen.

1 Im Betrieb, dessen Tätigkeit die Grundlage für 
die Schaffung und Mehrung des gesellschaftlichen 
Reichtums ist, wirken die Werktätigen unmittelbar 
und mit Hilfe ihrer gewählten Organe an der Leitung 
mit. Näheres regeln Gesetze oder Statuten.
2 Zur Erhöhung der gesellschaftlichen Produktivi
tät können von den staatlichen Organen, den Betrie
ben und Genossenschaften Vereinigungen und Ge-
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